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Gesetz, nLt dem das Parkometergesetz geändert wird

Der l{iener Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das cesetz ilber die Regelung der Benützung von Straßen durch
abgestellte mehrspurige Fahrzeuge ( Parkonetergesetz ) , I;GBI . für
gfien Nt. 47/L974, zuletzt geändert durch das cesetz LcBl. ftlr
Wien Nr. 5O/L992, wird wie folgt geändert:

9 3 A b s . 2 l a u t e t :

"(2) Von der Entrichtuag der Abgabe sind weiters Personen .be-
freit, die genäB g 2 Abs. 7 z 12 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes

1992, BGBI . Nr. 449, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL. Nr.
254/!993, von der Entrichtung der Kraftfahrzeugsteuer befreit
wurden hinsichtlich des Kraftfahrzeuges, das in der ilber die
Befreiung ausgestellten Bescheinigung angefilhrt ist, oder die
voD der motorbezogenen Versicherungssteuer aus den Grllnden des

5 4 Abs. 3 Z 9, VersicherungssteuergeseLz 1953, BGBl.Nr. 133, in
der Fassung des Bundesgesetzes BcBl .Nr. 254/!993, ausgenotünen
sind und diese Ausnahne nachweisen. Dieses Fahrzeug ist beim
Abstellen mit einer von lrtagistrat agsgestellten Besclieinigung zu
kennzej.chnen. Der ltagistrat hat {lber Antrag eine Bescheinigung
tlber das Zutreffen der Befreiung von der Abgabe auszustellen. Die
Bef reiungsbescheinigung verliert bei Wegfall der angeftlhrten
Voraussetzungen (Grtlnde) ihre Gitltigkeit. rl

Artikel II

Dieses Gesetz tr i tt nit t. Mai 1993 in Kraft.



V O R B L A T T

ProbLem: Durch Novellierung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 1992 und
des Versicherungssteuergeset2es 1953 lst eiDe Anpassung der
Abgabenbefreiungsbestirunung des Parkornetergesetzes ftlr kör-
perbehinderte Personen, die ein Kraftfahrzeug infolge ihrer
körperlichen Schädigung zur persönlichen Fortbewegung verweD-
den, erforderlich.

Zie I : Anpassung des Parkonetergesetzes an die neuen bundesgesetzli-
chen Regelungen.

rnhalt: Befreiung von der Parkoneterabgabe fltr körperbehinderte Per-
sonen.

Alternativen: Keine

Kosten: Durch Vergrößerung des Kreises der beqilnstigten Körperbehin-
derten ist ein geringfilgig erhöhter Abgabenausfall zu enrar-

' 
ten. Eine Schätzung ist nicht nöglich.



E R L T , U T E R U N G E N

I. AlLgeneiner Eeil

Die KFz-Steuerbef rei.ung war genäß 5 3 Abs: 2 des Parkonetergesetzea
Anknilpfungspunkt ftlr eine BefreiuDg vott der Parkometerabgabe. Durch
Novellierung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und des Versicherungs-
steuergesetzes 1953 sind die Voraussetzungen ftlr die Befreiung voD
der KFZ-Steuer bzw. Versicherungssteuer neu norni.ert worden. Un Kör-
perbehinderten, die ein Kraftfahrzeug infolge 5.hrer körperlichen Schä-
digung zur persönlichen Fortbewe€fung verwenden, weiterhin die Möglich-
keit einer Befreiung von der Parkorneterafuabe einzuräumen, ist eine
Anpassung der Eefreiungskriterien im Parkernetergesetz an die buD.lpsge-
setzlichen vorgaben notwendig.

II. Besonderer TeiI

Analog den bundesgesetzlichen Voraussetzungen ftir die Befreiung von
der ßraftfahrzeugsteuet bzv. der notorbezogenen Versicherungssteuer
werden die dort begünstigten Behinderten auch von der Entrichtung der
Parkometerabgabe befreit. Dies geschieht dadurch, daß lediglich die
Befreiung von den erhrähnten Bundesabgaben nachgewiesen werden nu8.
Eine Wiederbolung der Prilfung der Anspruchsvoraussetzungen wird jm

Sinne einer nöglichst einfachen Adninistration und auch irn fnteresse
des BehinderteD vernieden.

2u Artikel II

Das cesetz soll rtlckwirkend mit, 1. ldai 1993 iD Kraft treten, um keine
Legisvakanz zwisbhen alter und neuer Regelung entstehen zu lassen.


